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73. Feindesliebe.
In den blutigen Verfolgungen, die Philipp II. von Spanien über die

Evangelischen in den Niederlanden verhängte, jagten zwei Häscher des Königs
einem armen Manne nach. Er floh auf das Eis. Eine kleine Strecke vor
ihm wollte ein weiter Riß ihm den Weg versperren; doch er sprang
glücklich darüber. Sein erster Verfolger aber stürzte hinein und schwebte
zwischen Tod und Leben. Da kehrte der Verfolgte um und zog seinen eigenen
Häscher heraus, damit er thatsächlich das Wort erfüllte: „Liebet eure Feinde,
segnet, die euch fluchen, thut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so
euch beleidigen und verfolgen.“ Fr. Ahlfeld.
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Erinnere dich an: Der Prozeß um die Rüster (Mittelst. S. 197). Die Bürg—
schaft v. Schiller Gberst. 236).
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II. Sei gemeinsinnig und gemeinnützig!
74. Die Gemeinde, ein Staat im Lleinen.
Der Staat ist eigentlich nichts anderes als eine grosse Gemeinde,

und diese in vieler Beziehung nichts anderes als ein Kleiner Staat. Hier
wie dort handelt es sich darum, die gemeinsamen Angelegenheiten einer
Mehrzahl von Menschen so zu besorgen, wie es den Zwecken des Ganzen
und den Bedürfnissen des Binzelnen am besten entspricht. Solcher gemein
samen Angelegenbeiten giebt es gar viele, selbst in der Kleinsten Gemeinde.

Dabin gehört z. B. die Anlage und Unterhaltung von Strassen
und öffentlichen Bauten, wie Rathaus, RKirche, Schule, Spitäler, Waisen-
hbauser, Gasanstalten, Masserleitungen u. s. w.; ferner die Verwaltung
des gemeinsamen Vermögens. Denn in der Begel besitzt eine Gemeinde
Lcker, Wiesen, Walder oder andere Liegenschaften, aus deren Erträg-
nissen sie die obengenannten und ähnliche ausgaben bestreitet. Der
Prtrag des Grundbesitzes reicht aber in den meisten Fällen nicht hin,
um alle Obllegenheiten, welche die Gemeinde hat, zu erfüllen. die er
hebt darum mancherlei Stedern, wie 2. B. Strassen- und Brückenzölle,
und verlangt je nach dem Vermögen der einzelnen Gemeindeglieder Bei—
träge, teils regelmassig fr jedes Jahr, teils für bestimmte Zwecke, wie
2. B. für einen Schulhausbau (Umlagen). Die Besorgung dieser Ein-
nahmen erfordert natürlich Arbeit und Beamte, welche für ihre Leis-
tungen bezahlt sein wollen. Und wenn die Verwaltung der Einnahmen
und Ausgaben schon für einen reichen Privatmann oder für den Besitzer
eines grössseren Geschaäfts nieht einfach und leicht ist, so ist sie vollends
in einer Gemeinde eine ausgedehnte und umstandliche.

Line weitere und sehr wichtige Aufgabe der Gemeindeverwaltung
hildet die Ortspolizei. Dabei darf man durchaus nicht bloss an die
Spitzbuben und Vagabunden denken, wie sie ausfindig gemacht und einge-
perrt werden. Es ist darunter noech vieles andere zu verstehen, was die


